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Geschäftsverteilungsplan für den mittleren 
Justizwachtmeisterdienst bei dem Landgericht Gießen 

ab 01.01.2025 

Die dem Justizwachtmeisterdienst obliegenden Geschäfte werden erledigt von:

a) OS Stein 

b) EJHW Christ 

c) EJHW Drescher 

d) EJHW Lapp 

e) EJHW Rahn 

f)       EJHW Döring 

g) EJHW Seifert 

h) EJHW Stang 

i)            JHelferin Pelz 

j)            JHelferin Barsom 

k) JHelfer Weber 

l)            Besch. Ayyildiz 

Verantwortlicher Beamter gemäß § 6 Abs. 1 und 2 JWDO ist: 

Obersekretär S t e i n  

Ihm obliegt die Aufsicht des Justizwachtmeisterdienstes im Sinne des § 7 JWDO. 

Vertreter: 
EJHW Döring;  
2. Stellvertreter: EJHW Seifert 

Der verantwortliche Beamte verteilt die anfallenden Geschäfte im Sitzungs- und 
Ordnungsdienst (§ 2 JWDO), im Außendienst (§ 3 JWDO) und im Innendienst (§ 4 
JWDO), soweit im Folgenden eine besondere Regelung nicht getroffen ist. Er regelt 
auch notwendige Vertretungen (§ 6Abs. 2 JWDO). 

Es werden, soweit keine anderslautende Zuweisung durch die Geschäftsleitung oder 
den leitenden Wachtmeister erfolgt, besonders übertragen: 

1.)  Führen des Dienstfahrzeuges auf EJHW Seifert (1. Vertretung EJHW    
 Stang; 2. Vertretung EJHW Döring) 
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2.)  Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten gem. § 22 SGB VII auf EJHW Lapp

3.)  Prüfung der Leitern und Tritte auf EJHW Lapp

4.)  Archivarbeiten auf EJHW Lapp und EJHW Christ unter Mithilfe von  
 Besch. Huth-Gerwing

5.)  Besorgung der Hausdienstgeschäfte (Möbellager etc.), soweit nicht vom LBIH     
 erledigt, auf EJHW Döring und EJHW Rahn (Vertretung OS Stein) 

6.)  Verwaltung der Karte für die bargeldlose Postgebührenabrechnung auf 
EJHW Christ 

7.)  Tätigkeiten im Bereich der VOB (0,1 AKA) EJHW Stang 

8.) Bearbeiten des Nachrichtenclients, e²T und e²A sowie Resi-Scan auf    
 Besch. Ayyildiz 

9.)  Multiplikatoren für Schulungen der Eigensicherung, auch für die  
                      Amtsgerichte des Landgerichtsbezirks, EJHW Drescher und    
                      EJHW Döring

10.) Vertretung der Telefonvermittlung  

a) Herr EJHW Lapp 
b) Herr EJHW Seifert 
c) Herr EJHW Stang 
d) Frau JHelferin Pelz 
e) Herr Besch Huth-Gerwing 
f) Frau JHelferin Barsom 
g) Herr JHelfer Weber 
h) Frau Besch. Ayyildiz 
i) Herr EJHW Döring (Einteilung der Vertretungskräfte)  

Die vorstehenden Regelungen schließen nicht aus, dass den genannten Bediensteten 
zusätzliche Geschäfte oder Vertretungsaufgaben im Justizwachtmeisterdienst 
übertragen werden können. 

Gießen, 27. Dezember 2024 
Die Präsidentin des Landgerichts 

Schmidt-Nentwig 


